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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Rechtsanwaltsordnung 

geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom • •  t .  mit dem die Rechtsanwaltsordnung geändert 

wird (RAO-Novelle 1991) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868 RGBl 96, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl 1990/474, wird wie folgt 
geändert: 

§ 2 Ahs 2 lautet: 

"(2) Die praktische Verwendung im Sinne des Abs 1 hat fünf Jahre 
zu dauern. Hievon sind im Inland mindestens neun Monate bei 
Gericht und mindestens drei Jahre bei einem Rechtsanwalt zu 
verbringen." 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt am . t .  in Kraft. � 
In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen ntrag dem Justiz-
ausschuß zuzuweisen. I 
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